
Rente

Vor dem 
Antrag auf

	→ Hinterbliebenenrente

	→ Witwen- und Witwerrente

	→ Waisenrente



Wo kann ich den Antrag auf 
Hinterbliebenenrente stellen?
Bei

>	 Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung (Versi-
cherungsamt oder Rentenversicherungsstelle),

>	 einer Auskunfts- und Beratungsstelle der 
Deutschen Rentenversicherung  
(Die Adressen finden Sie ab Seite 5.),

>	 einem „Versichertenältesten“ oder einem 
„Versichertenberater“ der Deutschen Renten-
versicherung. Die Anschriften erfahren Sie bei 
Ihrem Rentenversicherungsträger oder unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de.

>	 Selbstverständlich können Sie den Antrag auch 
direkt bei uns stellen:  
Deutsche Rentenversicherung Westfalen  
Gartenstraße 194, 48147 Münster 
(Hinweise zur Terminvereinbarung finden Sie 
auf Seite 5.)

>	 Sie können den Antrag aber auch online unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de/eAn-
trag stellen.
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Welche Unterlagen sollte ich mitbringen?
	→ gültiger Personalausweis oder Reisepass
	→ Antragstellung durch Dritte: Vollmacht 

oder Betreuungsurkunde sowie gültiger 
Personalausweis oder Reisepass

	→ Heiratsurkunde im Original
	→ Sterbeurkunde im Original
	→ falls noch vorhanden: Unterlagen über 

Berufsausbildung der verstorbenen 
Person im Original (zum Beispiel Lehr-
vertrag, Ausbildungs-/ Gesellenprüfungs-
zeugnis)

	→ die letzte Rentenanpassungsmitteilung 
der verstorbenen Person (wenn noch 
keine Rente bezogen wurde: alle Ren-
tenversicherungsunterlagen der verstor-
benen Person)

	→ falls die verstorbene Person Beamtin / 
Beamter war: das Festsetzungsblatt über 
die ruhegehaltfähigen Dienstzeiten

	→ Ihre eigene Versicherungsnummer
	→ Ihre persönliche Identifikationsnum­

mer, die Ihnen vom Bundeszentralamt 
für Steuern mitgeteilt wurde

	→ Ihre Bankverbindung (Kontoauszug, 
Girocard oder Debitkarte mit Ihrer in-
ternationalen Kontonummer = IBAN)

	→ Anschrift Ihrer Krankenkasse und der 
Krankenkasse der verstorbenen Person

	→ Geburtsnachweise für die Kinder (vor-
zugsweise im Original)

	→ Angaben darüber, ob Sie eigene Einkünf-
te haben (zum Beispiel Rente jedweder 
Art, Arbeitsverdienst, Einkommen aus 
selbstständiger Tätigkeit, Lohnersatzleis-
tungen, Vermögenseinkommen; gege-
benenfalls bitte Unterlagen im Original 
mitbringen)

	→ Angaben darüber, ob Sie andere Sozial-
leistungen beziehen (zum Beispiel eine 
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Unfallhinterbliebenenrente, Bürgergeld /
Sozialgeld, Sozialhilfe / Grundsicherung; 
gegebenenfalls Unterlagen im Original)

	→ Ihre Gesundheitskarte, die Sie bei einem 
Besuch in einer ärztlichen Praxis benö-
tigen (es geht um Ihre Versichertennum-
mer)

Zusätzlich bei einem Antrag auf Waisenrente
	→ Geburtsurkunde der Waise / Waisen im 

Original
	→ Volljährige Waisen müssen selbst den 

Antrag stellen. Andernfalls benötigt die 
antragstellende Person eine Vollmacht.

	→ gültiger Personalausweis oder Reisepass 
der Waise / der Waisen

	→ bei Schulausbildung / Studium:  
Bescheinigung über Beginn und voraus-
sichtliches Ende im Original (gegebenen-
falls Semesterbescheinigung)

	→ bei Berufsausbildung: 
Ausbildungsvertrag im Original

	→ falls Wehr- oder Zivildienst geleistet 
wurde: Dienstzeitbescheinigung

	→ bei Freiwilligendienst: Kindergeldbe-
scheid im Original

	→ Bankverbindung (Kontoauszug, Giro­
card oder Debitkarte mit der internatio-
nalen Kontonummer = IBAN)
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	→ falls vorhanden:  
Versicherungsnummer der Waise / 
Waisen

	→ Anschrift der Krankenkasse der Waise / 
Waisen

Kostenlos Auskunft, Rat und Hilfe rund um die 
Rentenversicherung erhalten Sie auch in unseren 
Auskunfts- und Beratungsstellen 
(Anschriften unten)

Eine Terminvereinbarung ist hierfür unbedingt 
erforderlich:  
Einen Termin für eine Beratung am Telefon oder 
vor Ort buchen Sie bitte unter 0800 1000 48011.  
Ratsuchende, die unsere Auskunfts- und Bera-
tungsstellen ohne Termin aufsuchen, müssen leider 
vor Ort zurückgewiesen werden.

Unsere Auskunfts- und Beratungsstellen:

33602 Bielefeld, Am Bahnhof 6
Montag bis Mittwoch	 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag	 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag	 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
E-Mail: ab-bielefeld@drv-westfalen.de

44789 Bochum, Pieperstraße 14-28
(Hauptverwaltung der Knappschaft-Bahn-See)
Montag bis Mittwoch	 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag	 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag		  08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
E-Mail: ab-bochum@drv-westfalen.de

44137 Dortmund, Hoher Wall 5	 
Montag bis Mittwoch	 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag	 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag		  08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
E-Mail: ab-dortmund@drv-westfalen.de
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45879 Gelsenkirchen, Grasreinerstraße 1
Montag bis Mittwoch	 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag	 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag		  08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
E-Mail: ab-gelsenkirchen@drv-westfalen.de

58095 Hagen, Bergstraße 128-130
Montag bis Mittwoch	 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
		  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag	 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
		  14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag		  08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
E-Mail: ab-hagen@drv-westfalen.de

48147 Münster, Gartenstraße 194
(Hauptverwaltung der DRV Westfalen)
Montag bis Mittwoch	 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag	 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag		  08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
E-Mail: ab-muenster@drv-westfalen.de 

33098 Paderborn, Kamp 31
Montag bis Mittwoch	 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
		  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag	 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
		  14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag		  08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
E-Mail: ab-paderborn@drv-westfalen.de

57072 Siegen, Spandauer Straße 32
Montag bis Mittwoch	 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
		  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag	 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
		  14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag		  08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
E-Mail: ab-siegen@drv-westfalen.de
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Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie unsere 
Fachberaterinnen und Fachberater am 
kostenlosen Service-Telefon an:
0800 1000 48011 

Montag bis Donnerstag	 08:00 bis 19:00 Uhr
Freitag			   08:00 bis 15:30 Uhr

Bitte Versicherungsnummer bereithalten.



Die gesetzliche Rente ist und bleibt  
der wichtigste Baustein für die Alters- 
sicherung.

Kompetenter Partner in Sachen  
Altersvorsorge ist die Deutsche  
Rentenversicherung. Sie betreut  
57 Millionen Versicherte  
und über 21 Millionen Rentner.

Die Broschüre ist Teil unseres  
umfangreichen Beratungsangebotes.

Wir informieren.  
Wir beraten. Wir helfen.  
Die Deutsche Rentenversicherung.
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